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 Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Verbraucherschutzes
 bei unerlaubter Telefonwerbung

 A.  Problem und Ziel

 Am  4.  August  2009  ist  das  Gesetz  zur  Bekämpfung  unerlaubter  Telefonwer-
 bung  und  zur  Verbesserung  des  Verbraucherschutzes  bei  besonderen  Vertriebs-
 formen  (BGBl.  I  S.  2413)  in  Kraft  getreten.  Mit  diesem  Gesetz  sollten  verbote-
 nes  Telefonmarketing  eingedämmt  und  Verbraucherinnen  und  Verbraucher
 wirksamer  vor  unerbetenen  Werbeanrufen  und  ungewollten  Verträgen  ge-
 schützt werden.

 Trotz  der  neuen  Rechtslage  reißen  die  Beschwerden  über  belästigende  Telefon-
 werbung  auch  ein  Jahr  später  nicht  ab.  Das  gesetzliche  Verbot  unlauterer  Wer-
 beanrufe  gegenüber  Verbrauchern  wird  weiterhin  in  hohem  Maß  missachtet.
 Dies  belegen  aktuelle  Erhebungen  der  Verbraucherzentralen  zum  Beschwer-
 deaufkommen  ebenso  wie  die  Ende  Juli  2010  veröffentlichten  Zahlen  der  Bun-
 desnetzagentur.  Nach  wie  vor  werden  auch  in  vielen  Fällen  Verbraucher  als
 Folge  eines  unerwünschten  Telefonanrufes  –  eines  sogenannten  cold  calls  –  mit
 Dienstleistungen  oder  Warenlieferungen  konfrontiert,  für  die  sie  sich  ohne  die
 Rahmenbedingungen,  die  sich  aus  der  besonderen  Situation  eines  unangekün-
 digten,  häufig  faktisch  aufgedrängten  Verkaufsgespräches  am  Telefon  ergeben,
 nicht  entschieden  hätten.  Auch  gibt  es  nach  wie  vor  zahlreiche  Fälle  unterge-
 schobener  Verträge,  bei  denen  der  Anbieter  das  Zustandekommen  eines  Vertra-
 ges  behauptet,  aus  Sicht  des  Verbrauchers  jedoch  kein  Vertrag  geschlossen
 wurde.  Es  besteht  der  Bedarf  an  einer  klaren  gesetzlichen  Regelung,  welche  die
 Beweissituation  zu  Gunsten  von  Verbrauchern  verbessert.  Angesichts  der  unge-
 schmälert  großen  Zahl  der  Betroffenen  erweisen  sich  die  neuen  gesetzlichen
 Bestimmungen  als  unzureichend  und  wenig  effektiv,  so  dass  weitere  gesetz-
 liche  Schritte  zur  Eindämmung  der  verbotenen  Werbepraktik  und  zum  besseren
 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher erforderlich sind.

 B.  Lösung

 Zur  wirksamen  Bekämpfung  unerwünschter  Telefonwerbung  reichen  deren
 Verbot  als  unlauteres  Geschäftsgebaren  und  dessen  ordnungsrechtliche  Beweh-
 rung  nicht  aus.  Um  die  betroffenen  Verbraucherinnen  und  Verbraucher  vor  der
 typischen  Überrumpelungssituation  unerwünschter  Werbeanrufe  zu  schützen,
 sind  auch  vertragsrechtliche  Sanktionen  geboten,  die  zugleich  die  wirtschaft-
 liche Attraktivität unerwünschter Telefonwerbung effektiv mindern sollen.

 Die  vorgesehene  „Bestätigungslösung“  soll  die  Wirksamkeit  von  Vertrags-
 schlüssen,  die  bei  der  Gelegenheit  ungebetener  Werbeanrufe  zustande  kommen,
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künftig  an  eine  ausdrückliche  und  formgerechte  Bestätigung  des  Verbrauchers
 knüpfen.  Diese  Bedingungen  schützen  nicht  nur  den  Verbraucher.  Sie  eröffnen
 auch  die  Möglichkeit,  wirksamer  als  bisher  gegen  „schwarze  Schafe“  des  Tele-
 fonmarketings  vorzugehen,  und  unterstützen  dadurch  gleichzeitig  redliche  Mit-
 bewerber.

 Neben  der  Werbung  mit  unerwünschten  Anrufen  nach  §  7  Absatz  2  Nummer  2
 des  Gesetzes  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  (UWG)  soll  auch  die  unge-
 betene  Werbung  unter  Verwendung  automatischer  Anrufmaschinen  (§  7  Absatz  2
 Nummer  3  UWG)  mit  Ordnungsstrafe  bedroht  werden,  um  unseriöses  Telefon-
 marketing noch wirksamer zu verhindern.

 Des  Weiteren  sollen  mit  dem  Gesetzentwurf  durch  Änderungen  des  Rechts-
 dienstleistungsgesetzes  (RDG)  und  der  Bundesrechtsanwaltsordnung  (BRAO)
 rechtsmissbräuchliche  Inkassodienstleistungen  im  Zusammenhang  mit  Forde-
 rungen  aus  Fernabsatzverträgen  erschwert  werden.  Inkassodienstleistungen  er-
 füllen  eine  wichtige  Funktion  in  der  zunehmend  arbeitsteilig  organisierten
 Wirtschaft.  Sie  spielen  allerdings  auch  eine  tragende  Rolle  bei  unseriösen  Ge-
 schäftsmodellen  im  Fernabsatz,  bei  denen  Verbraucherinnen  und  Verbrauchern
 beispielsweise  im  Zusammenhang  mit  unzulässigen  Werbeanrufen  Verträge  un-
 tergeschoben  werden  oder  bei  denen  Verbraucher  durch  entsprechende  Gestal-
 tung  von  Internetseiten  zu  ungewollten  Bestellungen  kostenpflichtiger  Ange-
 bote veranlasst werden.

 C.  Alternativen

 Wirksame  Alternativen  zur  effektiven  Eindämmung  der  unlauteren  Telefonwer-
 bung  stehen  nicht  zur  Verfügung.  Es  hat  sich  gezeigt,  dass  die  im  Jahr  2009  er-
 griffenen Maßnahmen nicht die erhoffte Wirkung entfaltet haben.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Die  Regelung  hat  keine  finanziellen  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haus-
 halte.

 E.  Sonstige Kosten

 Für  den  Verbraucher  können  Kosten  entstehen,  wenn  er  die  Bestätigung  in
 Textform  per  Brief  an  den  Anbieter  übermittelt.  Diese  vergleichsweise  geringe
 zusätzliche  finanzielle  Belastung  des  Verbrauchers  ist  vor  dem  Hintergrund  sei-
 ner rechtlichen Besserstellung hinzunehmen.

 F.  Bürokratiekosten

 Für  Unternehmen,  Bürgerinnen  und  Bürger  oder  die  Verwaltung  werden  keine
 Informationspflichten eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Verbraucherschutzes
 bei unerlaubter Telefonwerbung

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

 Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  2.  Januar  2002  (BGBl.  I  S.  42,  2909;  2003  I
 S.  738),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  312b
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  312b1  Vertragsschluss bei Telefonwerbung“.

 2.  Nach §  312b wird folgender §  312b1 eingefügt:

 „§  312b1
 Vertragsschluss bei Telefonwerbung

 (1)  Die  auf  einen  Vertragsschluss  gerichtete  Willens-
 erklärung,  die  ein  Verbraucher  fernmündlich  gegenüber
 einem  Unternehmer  abgibt,  wird  nur  wirksam,  wenn  der
 Verbraucher  sie  binnen  zwei  Wochen  nach  dem  Telefon-
 gespräch  gegenüber  dem  Unternehmer  in  Textform  be-
 stätigt.  Das  gilt  nicht,  wenn  das  Telefongespräch  nicht
 von  dem  Unternehmer  zu  Werbezwecken  veranlasst
 worden  ist  oder  der  Verbraucher  in  einen  Telefonanruf
 des Unternehmers in Textform eingewilligt hat.

 (2)  Wird  die  Willenserklärung  des  Verbrauchers  nach
 Absatz  1  Satz  1  nicht  wirksam,  so  findet  §  241a  auf
 Leistungen  des  Unternehmers,  die  auf  Grund  des  Tele-
 fongesprächs  erbracht  wurden,  entsprechende  Anwen-
 dung.“

 Artikel 2

 Änderung des Gesetzes
 gegen den unlauteren Wettbewerb

 Das  Gesetz  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  3.  März  2010  (BGBl.  I,
 S.  254),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  §  7  Absatz  2  Nummer  2  werden  nach  den  Wörtern
 „ausdrückliche  Einwilligung“  die  Wörter  „in  Textform“
 eingefügt.

 2.  §  20 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  den  Wörtern  „Absatz  2
 Nummer  2“  die  Angabe  „oder  3“,  nach  den  Wörtern
 „mit  einem  Telefonanruf“  die  Wörter  „oder  unter
 Verwendung  einer  automatischen  Anrufmaschine“
 sowie  nach  dem  Wort  „Einwilligung“  die  Wörter  „in
 Textform“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „fünfzigtausend“  durch
 das Wort „zweihundertfünfzigtausend“ ersetzt.

 Artikel 3

 Änderung des Rechtsdienstleistungsgesetzes

 Das  Rechtsdienstleistungsgesetz  vom  12.  Dezember
 2007  (BGBl.  I  S.  2840),  das  zuletzt  durch  …  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  15
 folgende Angabe eingefügt:

 „Teil 3a
 Inkassodienstleistungen bei Fernabsatzverträgen

 §  15a  Unterrichtung  des  Verbrauchers  bei  der  Einzie-
 hung von Forderungen aus Fernabsatzverträgen“.

 2.  In  §  14  Nummer  3  Halbsatz  2  werden  nach  dem  Wort
 „gegen“  die  Wörter  „Unterrichtungspflichten  nach  §  15a
 oder“ eingefügt.

 3.  Nach §  15 wird folgender Teil 3a eingefügt:

 „Teil 3a
 Inkassodienstleistungen bei Fernabsatzverträgen

 §  15a
 Unterrichtung  des  Verbrauchers  bei  der  Einziehung  von

 Forderungen aus Fernabsatzverträgen

 Wer  bei  der  Erbringung  von  Inkassodienstleistungen
 eine  Forderung  aus  einem  Fernabsatzvertrag  (§  312b  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs)  gegenüber  einem  Verbrau-
 cher  geltend  macht,  hat  den  Verbraucher,  der  dem  Be-
 stand  der  Forderung  widersprochen  hat,  bei  einer  folgen-
 den  Zahlungsaufforderung  nach  Maßgabe  des  Satzes  2
 zu  unterrichten.  Die  Unterrichtung  des  Verbrauchers
 muss folgende Angaben enthalten:

 1.  die  Identität  und  ladungsfähige  Anschrift  des  Unter-
 nehmers,  mit  dem  der  behauptete  Vertrag  geschlos-
 sen wurde,

 2.  eine  Erklärung,  ob  der  Verbraucher  seine  Willenser-
 klärung  zum  Vertragsschluss  am  Telefon  (fernmünd-
 lich),  im  elektronischen  Geschäftsverkehr  (online),  in
 Textform  (E-Mail,  Telefax),  schriftlich  oder  in  einer
 sonstigen,  näher  zu  bezeichnenden  Form  abgegeben
 hat,

 3.  im  Fall  der  am  Telefon  (fernmündlich)  abgegebenen
 Willenserklärung  eine  Erklärung,  ob  der  Unterneh-
 mer das Telefongespräch veranlasst hat,

 4.  falls  Nummer  3  bejaht  wird,  eine  Erklärung,  ob,
 wann  und  zu  wessen  Gunsten  der  Verbraucher  in  den
 Anruf  eingewilligt  hat  oder  ob,  wann  und  in  welcher
 Form  der  Verbraucher  seine  Willenserklärung  gemäß
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§  312b1  Absatz  1  Satz  1  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs bestätigt hat, und

 5.  eine  Erklärung,  ob  der  Verbraucher  die  Willenserklä-
 rung zum Vertragsschluss widerrufen hat.

 Die  vorstehenden  Angaben  sind  dem  Verbraucher  ge-
 meinsam  mit  der  Zahlungsaufforderung  in  der  für  die
 Zahlungsaufforderung gewählten Form mitzuteilen.“

 Artikel 4

 Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

 Nach  §  43c  der  Bundesrechtsanwaltsordnung  vom  1.  Au-
 gust  1959  (BGBl.  I  S.  565),  die  zuletzt  durch  …  geändert
 worden ist, wird folgender §  43d eingefügt:

 „§  43d
 Inkassodienstleistungen

 Wer  als  Rechtsanwalt  eine  fremde  oder  zum  Zweck  der
 Einziehung  auf  fremde  Rechnung  abgetretene  Forderung
 aus  einem  Fernabsatzvertrag  (§  312b  des  Bürgerlichen  Ge-
 setzbuchs)  gegenüber  einem  Verbraucher  außergerichtlich
 geltend  macht,  hat  die  sich  aus  §  15a  des  Rechtsdienstleis-
 tungsgesetzes  ergebenden  Pflichten  in  entsprechender  An-
 wendung zu beachten.“

 Artikel 5

 Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Mit  dem  Gesetz  zur  Bekämpfung  unerlaubter  Telefonwer-
 bung  und  zur  Verbesserung  des  Verbraucherschutzes  bei  be-
 sonderen  Vertriebsformen  vom  29.  Juli  2009  (BGBl.  I
 S.  2413)  sollte  die  massenhafte  Belästigung  von  Verbrau-
 cherinnen  und  Verbrauchern  durch  unerlaubte  Telefonwer-
 bung  eingedämmt  werden,  indem  die  lauterkeitsrechtlichen
 Vorschriften  über  die  Zulässigkeit  von  Werbeanrufen  ver-
 schärft  wurden.  Diese  Maßnahmen  haben  sich  jedoch  als
 nicht hinreichend effektiv erwiesen.

 Die  Verbraucherzentralen  haben  nach  eigenen  Angaben  zwi-
 schen  März  und  November  2010  fast  80  000  Beschwerden
 wegen  unerwünschter  Werbeanrufe  registriert  (vgl.  Erhe-
 bung  „Unerlaubte  Telefonwerbung“  der  Verbraucherzentra-
 len  –  Bundesweiter  Abschlussbericht,  Dezember  2010).  Bei
 der  Bundesnetzagentur  gingen  in  den  ersten  zwölf  Monaten
 nach  Inkrafttreten  der  Gesetzesänderung  rund  80  000  Einga-
 ben  von  Verbraucherinnen  und  Verbrauchern  zur  unerlaubten
 Telefonwerbung  ein.  Bis  2009  betrug  die  Zahl  der  Beschwer-
 den  bei  den  Verbraucherzentralen  rund  60  000  pro  Jahr  (vgl.
 die  allgemeine  Begründung  zu  dem  o.  g.  Gesetz  vom  29.  Juli
 2009,  Bundestagsdrucksache  16/10734,  S.  9).

 Das  Bundesministerium  der  Justiz  hat  das  Gesetz  vom
 29.  Juli  2009  evaluiert  und  am  31.  Januar  2011  hierzu  einen
 Bericht  vorgelegt.  Dessen  Ergebnisse  lassen  sich  dahin  zu-
 sammenfassen,  dass  die  Zahl  der  nach  §  7  Absatz  2  UWG
 unzulässigen  Anrufe  bei  Verbrauchern  (cold  calls)  im  Laufe
 des Jahres 2010 eher abgenommen hat. Dies gilt namentlich
 für  den  Bereich  Telekommunikationsdienstleistungen  und
 die  Zeitungs-  und  Zeitschriftenbranche.  Dagegen  sind  be-
 trügerische  Anrufe  vor  allem  bei  Gewinnmitteilungen,  aber
 auch  im  Bereich  der  Vermittlung  von  Gewinnspielen,  Lotte-
 rien  und  Wetten  tendenziell  häufiger  geworden.  Zudem
 wurde  im  Untersuchungszeitraum  in  über  40  000  Beschwer-
 den  die  Verwendung  automatischer  Ansagemaschinen  bei
 Werbeanrufen (§  7 Absatz 2 Nummer 3 UWG) beanstandet.

 Ein  signifikanter  Rückgang  von  unerlaubter  Telefonwer-
 bung  durch  die  Neuregelung  kann  daher  nach  alledem  bis-
 her nicht festgestellt werden.

 Ziel  des  vorliegenden  Gesetzentwurfs  ist  es,  unerlaubte
 Telefonwerbung  nicht  nur  mit  Hilfe  des  Wettbewerbsrechts,
 sondern  auch  mit  vertragsrechtlichen  Instrumenten  zu  be-
 kämpfen.  Unseriöse  Unternehmen  sollen  daran  gehindert
 werden,  im  Rahmen  eines  Werbeanrufs  dem  Verbraucher
 Verträge  unterzuschieben.  Daher  soll  die  Wirksamkeit  tele-
 fonischer  Vertragsabschlüsse  eines  Verbrauchers  mit  einem
 ihn  anrufenden  Unternehmer  grundsätzlich  an  eine  formbe-
 dürftige  Bestätigung  des  Verbrauchers  gebunden  werden
 (sogenannte Bestätigungslösung).

 I.  Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)

 Unseriöse  Unternehmen  rufen  massenhaft  Verbraucher  an,
 ohne  dass  diese  zuvor  in  solche  Anrufe  eingewilligt  haben
 und  ohne  dass  eine  geschäftliche  Beziehung  zwischen  dem
 Unternehmen  und  den  Kunden  besteht.  Ein  Großteil  derar-
 tiger  Anrufe  zielt  darauf  ab,  Verbraucherinnen  und  Verbrau-

 cher  dazu  zu  bewegen,  sich  gegen  ein  erhebliches  monat-
 liches  Entgelt  in  Listen  zur  Teilnahme  an  diversen  Gewinn-
 spielen  eintragen  zu  lassen  (vgl.  Erhebung  „Unerlaubte
 Telefonwerbung“  der  Verbraucherzentralen  –  Bundesweiter
 Abschlussbericht, S. 4).

 Das  bei  Fernabsatzgeschäften  regelmäßig  bestehende
 Widerrufsrecht  des  Verbrauchers  bietet  hier  keinen  zuver-
 lässigen  Schutz.  Denn  vielfach  wird  von  unseriös  handeln-
 den  Unternehmern  später  behauptet,  der  Widerruf  sei  gar
 nicht  oder  nicht  fristgerecht  erfolgt,  obwohl  der  Verbraucher
 versucht  hat,  sich  von  dem  (vermeintlichen)  Vertrag  zu
 lösen.  Die  Erfahrung  zeigt,  dass  Verbraucherinnen  und  Ver-
 braucher  durch  Täuschung,  Druck  und  Einschüchterung  in
 einem  Ausmaß  zu  Zahlungen  veranlasst  werden  können,
 das  solches  Geschäftsgebaren  durchaus  lukrativ  erscheinen
 lässt.

 Solchen  Anrufen  kann  dadurch  entgegengewirkt  werden,
 dass  der  Verbraucher  durch  eine  telefonisch  abgegebene
 Willenserklärung  an  den  Vertragsschluss  nicht  gebunden
 wird,  solange  er  diese  nicht  in  Textform  bestätigt  hat.  Dem
 Verbraucher  kann  dadurch  auch  die  Unsicherheit  genom-
 men  werden,  ob  er  einen  Vertrag  abgeschlossen  hat,  etwa
 weil  er  auf  eine  Frage  am  Telefon  mit  „Ja“  geantwortet  hat,
 die  er  selbst  für  unverfänglich  hielt,  die  nun  aber  die  An-
 nahme  eines  Angebots  bedeuten  soll.  Auch  Fällen,  in  denen
 der  Unternehmer  in  einer  „Auftragsbestätigung“  einen  Ver-
 tragsschluss  schlicht  behauptet,  kann  so  entgegengewirkt
 werden.

 Dem  engen  sachlichen  Zusammenhang  mit  der  Vorschrift
 des  §  7  Absatz  2  Nummer  2  UWG,  wonach  bei  Werbung
 mit  einem  Telefonanruf  gegenüber  einem  Verbraucher  ohne
 dessen  vorherige  ausdrückliche  Einwilligung  eine  unzuläs-
 sige  unzumutbare  Belästigung  von  Marktteilnehmern  anzu-
 nehmen  ist,  wird  durch  einen  weitgehenden  Gleichlauf  der
 Tatbestandsmerkmale  Rechnung  getragen.  Die  sogenannte
 Bestätigungslösung  betrifft  die  Frage  des  Vertragsschlusses
 bei  solchen  Fernabsatzgeschäften  und  soll  deshalb  unmittel-
 bar  im  Anschluss  an  die  Grundnorm  des  §  312b  BGB  gere-
 gelt werden.

 Die  Regelung  des  §  312b1  Absatz  1  BGB-E  wird  in  ihrer
 Wirkung  verstärkt  durch  die  entsprechende  Anwendung  der
 Vorschrift  des  §  241a  BGB  über  die  Lieferung  unbestellter
 Waren  und  Leistungen.  Kommt  ein  wirksamer  Vertrag  nicht
 zustande,  dann  werden  die  Parteien  so  gestellt,  als  habe  der
 Verbraucher überhaupt keine Bestellung abgegeben.

 II.  Änderungen  des  Gesetzes  gegen  den  unlauteren  Wett-
 bewerb

 Ein  Werbeanruf  ist  nach  bisheriger  Rechtslage  gemäß  §  7
 Absatz  2  Nummer  2  UWG  dann  unzulässig,  wenn  der  Ver-
 braucher  „ohne  dessen  vorherige  ausdrückliche  Einwilli-
 gung“  angerufen  wird.  Eine  Form  der  Einwilligung  ist  nicht
 vorgeschrieben.  Dies  hat  dazu  geführt,  dass  Unternehmen
 behaupten,  die  Verbraucher  hätten  bereits  zu  einem  früheren
 Zeitpunkt  am  Telefon  ihr  Einverständnis  mündlich  erklärt.
 Die  gegenteilige  Behauptung  ist  dem  Verbraucher  erheblich
 erschwert,  weil  die  seinerzeitigen  Erklärungen  regelmäßig
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nicht  dokumentiert  sind.  Zudem  erschleichen  sich  Unter-
 nehmen  die  Einwilligung  in  einem  ersten  unerwünschten
 Anruf  mit  der  Nachfrage,  ob  man  sich  noch  einmal  melden
 dürfe,  worauf  die  Verbraucher  in  der  Hoffnung,  das  Telefo-
 nat  rasch  beenden  zu  können,  eingehen.  In  einem  zweiten
 Anruf  können  die  Unternehmen  sich  dann  auf  die  abgenö-
 tigte  Einwilligung  berufen.  Der  Gesetzentwurf  sieht  deshalb
 vor,  dass  die  Einwilligung  in  Werbeanrufe  in  Textform  er-
 folgen muss.

 Dadurch  wird  auch  die  Beweislage  in  Bußgeldverfahren  bei
 Verstößen  gegen  §  7  Absatz  2  Nummer  2  UWG  erheblich
 verbessert.  Die  nach  §  20  Absatz  3  UWG  zuständige  Bun-
 desnetzagentur  (BNetzA)  muss  nun  nicht  mehr  aufwändig
 die  Behauptung  des  Unternehmers  widerlegen,  die  Verbrau-
 cher  hätten  in  die  Werbeanrufe  mündlich  eingewilligt.  Zur
 Verstärkung  der  Abschreckungswirkung  soll  außerdem  der
 Bußgeldrahmen erhöht werden.

 III.  Änderungen  des  Gesetzes  über  außergerichtliche
 Rechtsdienstleistungen

 Um  unseriöse,  zum  Schaden  einer  großen  Zahl  von  Ver-
 brauchern  betriebene  Geschäftsmodelle  wirksam  eindäm-
 men  zu  können,  bedarf  es  neben  einer  Verbesserung  mate-
 rieller  Verbraucherrechte  und  eines  konsequenten  Vorgehens
 auf  Grundlage  der  Vorschriften  des  UWG  auch  einer  Stär-
 kung  der  Anforderungen  für  Inkassodienstleistungen  im  Zu-
 sammenhang  mit  Forderungen  aus  Fernabsatzverträgen.  Die
 in  §  15a  RDG-E  vorgesehenen  Informationspflichten  sollen
 sicherstellen,  dass  der  Schuldner  die  notwendigen  Angaben
 zu  wesentlichen  Umständen  des  Vertragsschlusses  erhält,  aus
 denen  er  Schlüsse  zur  Berechtigung  der  geltend  gemachten
 Forderung  ziehen  kann.  Zugleich  werden  die  Unternehmen
 durch  diese  Pflichten  dazu  angehalten,  die  formalen  Anfor-
 derungen  an  einen  wirksamen  Vertragsschluss  im  Fern-
 absatz,  insbesondere  das  Vorliegen  einer  gegebenenfalls  not-
 wendigen  Einwilligung  oder  Bestätigung  bei  telefonischen
 Bestellungen  auf  Veranlassung  des  Unternehmers,  vor  einer
 Inkassobeauftragung  zu  prüfen.  Kommen  sie  diesen  Ver-
 pflichtungen  in  beharrlicher  Weise  nicht  nach,  eröffnet  die
 vorgesehene  Ergänzung  des  §  14  Nummer  3  Halbsatz  2  RDG
 als  äußerste  Sanktionsmöglichkeit  den  Widerruf  der  Regis-
 trierung.

 Die  mit  Artikel  3  eingeführten  Informationspflichten  gelten
 nur,  wenn  der  Verbraucher  der  Zahlungsaufforderung
 widersprochen  hat.  Die  Auferlegung  von  Informations-
 pflichten  berührt  die  durch  Artikel  12  Absatz  1  GG  garan-
 tierte  Berufsfreiheit.  Die  beschränkenden  Regelungen  tan-
 gieren  lediglich  die  Berufsausübung,  sie  sind  im  Interesse
 des  Gemeinwohls  zulässig.  Auch  der  Grundsatz  der  Verhält-
 nismäßigkeit  ist  gewahrt.  Die  Regelungen  sind  geeignet  und
 erforderlich,  um  bestimmten  unseriösen  Geschäftsprak-
 tiken  effektiv  entgegenzuwirken.  Sie  sind  auch  zumutbar.
 Denn  die  vorgesehenen  Bestimmungen  konkretisieren
 lediglich  bestehende  Verhaltensanforderungen,  da  sorgfältig
 und  redlich  handelnde  Inkassodienstleister  die  vom  Schuld-
 ner  erhobenen  Einwendungen  ohnehin  zu  prüfen  und  in  der
 folgenden  Zahlungsaufforderung  auf  diese  einzugehen
 haben.  Diese  Anforderungen  werden  von  seriösen  Unter-
 nehmen  schon  heute  befolgt.  Eine  materielle  Erschwerung
 seriöser  Berufsausübung  ist  daher  mit  den  vorgeschlagenen
 Regelungen  nicht  verbunden.  Auf  der  anderen  Seite  sind  die

 erheblichen  Schäden  zu  berücksichtigen,  die  Verbraucherin-
 nen  und  Verbrauchern  in  Deutschland  durch  unseriöse  Un-
 ternehmen  und  ihre  Unterstützung  durch  unseriöse  Inkasso-
 dienstleister  entstehen  und  die  ohne  wirkungsvolle  gesetz-
 geberische  Maßnahmen  nicht  verhindert  werden  können.
 Durch  die  Beschränkung  auf  den  Fernabsatz  als  ein  Markt-
 segment  mit  hohem  Missbrauchspotenzial  wird  die  Reich-
 weite  grundrechtsrelevanter  Maßnahmen  auf  das  unver-
 zichtbare Mindestmaß beschränkt.

 IV.  Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

 Durch  eine  Änderung  der  Bundesrechtsanwaltsordnung
 wird  sichergestellt,  dass  die  Informationspflichten,  die  für
 die  nach  dem  Rechtsdienstleistungsgesetz  registrierungs-
 pflichtigen  Inkassodienstleister  eingeführt  werden,  auch  für
 Rechtsanwälte  gelten,  wenn  diese  Inkasso  für  Forderungen
 aus Fernabsatzverträgen betreiben.

 §  43d  BRAO-E  verpflichtet  Rechtsanwälte,  die  sich  aus
 §  15a  RDG-E  ergebenden  Anforderungen  in  entsprechender
 Anwendung  zu  beachten.  Für  die  entsprechende  Anwen-
 dung  der  Anforderungen  des  §  15a  RDG-E  auf  Rechtsan-
 wälte  besteht  deswegen  Bedarf,  weil  auch  einzelne  Rechts-
 anwälte  in  großem  Umfang  das  Inkasso  für  unseriöse  An-
 bieter  betreiben  und  damit  maßgeblich  zur  Schädigung  einer
 Vielzahl  von  Verbraucherinnen  und  Verbrauchern  beitragen.

 Auch  für  die  Rechtsanwälte  stellen  die  neuen  Informations-
 pflichten  lediglich  eine  Konkretisierung  bestehender  Ver-
 haltensanforderungen dar.

 B. Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu Artikel 1  (Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
 buchs)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Die  Inhaltsübersicht  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches  ist  an
 die Einfügung des §  312b1 BGB anzupassen.

 Zu Nummer 2  (§  312b1 – neu – BGB)

 Nach  §  312b1  BGB-E  soll  ein  wirksamer  Vertragsschluss  in
 Fällen  der  Telefonwerbung  gegenüber  einem  Verbraucher
 nur  dann  zustande  kommen,  wenn  der  Verbraucher  seine
 Vertragserklärung  binnen  zwei  Wochen  gegenüber  dem  Un-
 ternehmer  in  Textform  bestätigt.  Die  Vorschrift  stimmt  tat-
 bestandlich  teilweise  mit  §  7  Absatz  2  Nummer  2  UWG
 überein,  knüpft  aber  ihre  vertragsrechtlichen  Folgen  nicht
 an  eine  lauterkeitsrechtliche  Missbilligung,  sondern  an  die
 Überrumpelungssituation,  in  die  der  Verbraucher  durch
 einen  unerwarteten  Werbeanruf  in  der  Regel  gebracht  wird.
 Eine  in  dieser  Situation  abgegebene  Vertragszusage  des  Ver-
 brauchers  soll  erst  unter  weiteren  Bedingungen  wirksam
 werden,  die  dem  Verbraucher  eine  angemessene  Über-
 legungsfrist garantieren.

 Zu Absatz 1

 Der  Tatbestand  des  Absatzes  1  verlangt  einen  vom  Unter-
 nehmer  zu  Werbezwecken  veranlassten  Telefonanruf,  in  den
 der  Verbraucher  nicht  eingewilligt  hat  (vgl.  die  Parallele  zu
 §  7 Absatz 2 Nummer 2 UWG).
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Zu Satz 1

 Mit  der  Anknüpfung  an  das  Merkmal  der  Veranlassung  wer-
 den  auch  andere  Fallgestaltungen  erfasst,  in  denen  die  Ge-
 fahr  einer  Überrumpelung  besteht.  Das  betrifft  etwa  Fälle,
 in  denen  die  Kunden  durch  die  auf  dem  Anrufbeantworter
 hinterlassene  Nachricht  eines  angeblichen  Gewinns  zu
 einem  Rückruf  veranlasst  werden.  Auch  hier  kann  der  Ver-
 braucher  aufgrund  der  vorangegangenen  Täuschung  von  der
 ihm  bei  dem  Rückruf  unerwartet  überbrachten  Offerte  von
 Waren  oder  Dienstleistungen  ähnlich  überrascht  sein,  wie
 wenn der Unternehmer selbst den Anruf getätigt hat.

 Die  Regelung  gilt  damit  grundsätzlich  auch  dann,  wenn
 zwischen  den  Parteien  bereits  eine  laufende  Geschäftsbezie-
 hung  besteht.  Denn  auch  bei  Langzeitverträgen,  etwa  im
 Telekommunikations-  oder  Energielieferungsbereich,  kann
 ein  unangekündigtes  telefonisches  Vertragsänderungsange-
 bot  des  Unternehmers  für  den  Verbraucher  überraschend
 kommen  und  die  Überrumpelungssituation  erzeugen,  in  der
 er geschützt werden soll.

 Rechtsfolge  der  in  Satz  1  beschriebenen  Vertragssituation
 ist  die  schwebende  Unwirksamkeit  der  vom  Verbraucher  ab-
 gegebenen  Vertragserklärungen  bis  zu  ihrer  nachträglichen
 Bestätigung.  Die  Bestätigung  muss  in  Textform  erfolgen,
 wodurch  das  Erschleichen  einer  Bestätigung  in  einem  wei-
 teren  Telefonanruf  ausgeschlossen  wird.  Zudem  kann  der
 unseriöse  Unternehmer  den  Verbraucher  nicht  dadurch  unter
 Druck  setzen,  dass  er  eine  mündliche  Bestätigung  behaup-
 tet.

 Im  Interesse  der  Rechtsklarheit  ist  die  Bestätigung  des  Ver-
 brauchers  nur  binnen  einem  Zeitraum  von  zwei  Wochen  seit
 dem  Telefonat  möglich.  Bis  dahin  bleibt  der  Unternehmer
 –  abweichend  von  §  147  Absatz  1  BGB  –  an  seine  tele-
 fonisch  abgegebene  Willenserklärung  gebunden.  Maßgeb-
 lich  für  die  Fristwahrung  ist  der  Zugang  der  Bestätigungser-
 klärung  beim  Unternehmer  (§  130  Absatz  1  Satz  1  BGB).
 Geht  die  Bestätigung  nicht  fristgerecht  ein,  ist  die  Vertrags-
 erklärung  des  Verbrauchers  endgültig  unwirksam  und  der
 Vertrag hinfällig.

 Zu Satz 2

 Die  besonderen  Anforderungen  des  Satzes  1  an  einen  wirk-
 samen  Vertragsschluss  gelten  nicht,  wenn  der  Anruf  nicht
 Werbezwecken  dient.  Das  ist  dann  der  Fall,  wenn  er  nicht
 das  Ziel  verfolgt,  den  Absatz  von  Waren  oder  Dienstleistun-
 gen  zu  fördern  (vgl.  Köhler/Bornkamm,  UWG,  29.  Aufl.,
 §  7  Rn.  129).  Das  Bestätigungserfordernis  entfällt  auch,
 wenn  das  Telefongespräch  nicht  vom  Unternehmer,  sondern
 vom  Verbraucher  veranlasst  wurde,  wobei  in  diesem  Fall
 dem  Anruf  regelmäßig  zugleich  der  Werbezweck  fehlen
 dürfte.  Für  die  in  Satz  2  genannten  Ausschlusstatbestände
 trifft  den  Unternehmer  im  Streitfall  die  Darlegungs-  und  Be-
 weislast.

 Hat  der  Verbraucher  in  einen  Werbeanruf  des  Unternehmers
 in  Textform  eingewilligt,  so  bedarf  er  des  Schutzes  nach
 §  312b1  Absatz  1  Satz  1  BGB- E  nicht.  Einwilligung  bedeu-
 tet  vorherige  Zustimmung  (§  183  BGB).  Dies  wird  durch
 den  Wortlaut  des  Gesetzentwurfs  noch  einmal  klargestellt.
 Ein  nachträgliches  Einverständnis  mit  dem  Anruf  genügt
 nicht,  auch  nicht,  wenn  es  in  Textform  erklärt  wurde.  Die
 Einwilligung  muss  sich  ausdrücklich  auf  Werbeanrufe  be-
 ziehen.  Satz  2  übernimmt  damit  die  Anforderungen,  die  das

 Gesetz  zur  Bekämpfung  unerlaubter  Telefonwerbung  und
 zur  Verbesserung  des  Verbraucherschutzes  bei  besonderen
 Vertriebsformen  für  das  Wettbewerbsrecht  festgelegt  hat,
 um  ungerechtfertigte  Eingriffe  in  die  Privatsphäre  der  An-
 gerufenen  zu  verhindern  (vgl.  Einzelbegründung  zu  §  7
 UWG,  Bundestagsdrucksache  16/10734,  S.  12  f.),  und  ver-
 langt  zusätzlich  die  Textform  (§  126b  BGB)  der  Einwilli-
 gung,  die  mit  diesem  Gesetzentwurf  auch  in  §  7  Absatz  2
 Nummer  2  UWG  eingeführt  werden  soll.  Die  Darlegungs-
 und Beweislast für eine formgerechte Einwilligung des Ver-
 brauchers liegt auch hier beim Unternehmer.

 Zu Absatz 2

 Fehlt  es  an  der  erforderlichen  und  fristgerechten  Bestäti-
 gung  nach  Absatz  1  Satz  1,  kommt  eine  Vertragsbeziehung
 aufgrund  des  Telefonats  endgültig  nicht  zustande.  Für  die-
 sen  Fall  gilt  nach  Absatz  2  die  Vorschrift  des  §  241a  BGB
 entsprechend.  Hat  der  Unternehmer  daher  vor  Ablauf  der
 Bestätigungsfrist  schon  geleistet,  kann  er  daraus  grundsätz-
 lich  keine  Ansprüche  gegen  den  Verbraucher  ableiten.  Diese
 Regelung  ist  vor  allem  auch  notwendig,  um  den  Verbrau-
 cher  vor  den  möglicherweise  nachteiligen  Folgen  einer
 bereicherungsrechtlichen  Rückabwicklung  zu  bewahren,
 durch  die  er  gegenüber  den  Rechtsfolgen  eines  Widerrufs
 schlechter gestellt würde.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Gesetzes gegen den
 unlauteren Wettbewerb)

 Zu den Nummern 1 und 2 Buchstabe a
 (§  7 Absatz 2 Nummer 2; §  20 Absatz 1 UWG)

 Nach  derzeitiger  Rechtslage  ist  ein  Werbeanruf  gegenüber
 einem  Verbraucher  nur  dann  zulässig,  wenn  der  Verbraucher
 vorher  ausdrücklich  eingewilligt  hat  (§  7  Absatz  2  Nummer  2
 UWG).  Damit  wird  klargestellt,  dass  der  Verbraucher  seine
 Zustimmung  ausdrücklich  –  das  heißt  nicht  lediglich  kon-
 kludent – und zeitlich vor dem Anruf erklärt haben muss.

 In  der  Praxis  ergeben  sich  aber  erhebliche  Beweisprobleme
 hinsichtlich  der  Rechtmäßigkeit  von  Werbeanrufen,  solange
 die  erforderliche  Einwilligung  des  Verbrauchers  auch
 mündlich  erfolgen  kann.  Immer  wieder  sehen  sich  Verbrau-
 cher  mit  der  Schutzbehauptung  anrufender  Unternehmen
 konfrontiert,  sie  hätten  bereits  zu  einem  vorherigen  Zeit-
 punkt  ihr  Einverständnis  zu  telefonischen  Werbemaßnah-
 men  erklärt.  Die  betroffenen  Verbraucher  können  in  einem
 derartigen  Fall  die  vom  Anrufer  behauptete  Einwilligung
 mangels  verkörperter  Erklärung  nur  schwerlich  bestreiten.
 Es  steht  jeweils  Aussage  gegen  Aussage.  Den  Verbrauchern
 wird  dadurch  die  Unterbindung  unerwünschter  Werbeanrufe
 erheblich erschwert.

 Daher  ist  es  sinnvoll,  für  die  Einwilligung  eines  Verbrau-
 chers  zur  Telefonwerbung  zu  fordern,  dass  diese  in  Text-
 form  gemäß  §  126b  BGB  vorliegt.  Die  Einwilligung  des
 Verbrauchers  in  Textform  sorgt  für  mehr  Rechtsklarheit  und
 -sicherheit,  wenn  Gegenstand  und  Reichweite  der  vom  Ver-
 braucher  erteilten  Einwilligung  auf  einem  Dokument  nach-
 zuweisen  sind.  Auch  dient  es  dem  verbesserten  Schutz  des
 Verbrauchers,  wenn  sich  ein  Unternehmer  nicht  mehr  auf
 eine  mündlich  erteilte  Einwilligung  zum  Werbeanruf  beru-
 fen  kann.  Bisher  ist  eine  Umgehung  des  Verbots  unerlaubter
 Telefonwerbung  denkbar,  indem  der  Verbraucher  –  ohne
 seine  Einwilligung  –  per  Telefon  angesprochen  und  über-
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redet  wird,  mündlich  sein  Einverständnis  zu  weiteren  Wer-
 beanrufen  zu  erklären.  Damit  belästigende  Telefonwerbung
 nicht  zur  Legalisierung  derselben  ausgenutzt  werden  kann,
 ist  daher  die  Textform  für  eine  wirksame  Einwilligung  des
 Verbrauchers zu fordern.

 Im  Übrigen  erleichtert  das  Bestehen  eines  Textformerfor-
 dernisses  für  die  Einwilligung  des  Verbrauchers  der  zustän-
 digen  Behörde  im  Bußgeldverfahren  den  konkreten  Beweis
 dafür,  dass  der  Anrufende  schuldhaft  unlautere  Werbeanrufe
 durchgeführt  hat.  Einen  solchen  Nachweis  kann  die  Bun-
 desnetzagentur  derzeit  oft  nur  mit  aufwändigen  Ermittlun-
 gen  und  durch  umfangreiche  Prüfungen  erbringen.  Ange-
 sichts  der  wenigen  Einzelfälle,  denen  die  Agentur  bislang
 aufgrund  ihrer  begrenzten  Kapazitäten  nachgehen  konnte,
 kann  die  abschreckende  Wirkung  der  eingeführten  Sank-
 tionsmöglichkeiten  nicht  im  angestrebten  Ausmaß  erreicht
 werden.  Bisher  wurden  lediglich  elf  Ordnungswidrigkeiten-
 verfahren  mit  dem  Erlass  von  Bußgeldbescheiden  wegen
 unerlaubter  Telefonwerbung  abgeschlossen  und  Bußgelder
 in  einer  Gesamthöhe  von  rund  694  000  Euro  verhängt
 (Stand: 29. Juli 2010).

 Das  Erfordernis  einer  Textform  für  die  vorherige  und  aus-
 drückliche  Einwilligung  des  Verbrauchers  wird  insofern
 auch  deutliche  Erleichterungen  im  ordnungsrechtlichen  Er-
 mittlungsverfahren  mit  sich  bringen  und  erlaubt  am  Ende
 eine  wesentlich  effektivere  Sanktionierung  unerlaubter  Wer-
 beanrufe,  so  dass  auch  mit  einem  deutlichen  Rückgang  der
 Rechtsverstöße  gegen  das  Verbot  unlauterer  Telefonwer-
 bung zu rechnen ist.

 Die  Gesetzesfolgenabschätzung,  die  die  Bundesregierung
 zu  dem  Gesetz  zur  Bekämpfung  unerlaubter  Telefonwer-
 bung  und  zur  Verbesserung  des  Verbraucherschutzes  bei
 besonderen  Vertriebsformen  vom  29.  Juli  2009  (BGBl.  I
 S.  2413)  durchgeführt  hat,  hat  auch  ergeben,  dass  unseriöse
 Marketingunternehmer  in  zunehmendem  Maße  automa-
 tische  Anrufmaschinen  verwenden,  um  Verbraucher  zu
 schädigen.  In  einem  zehnmonatigen  Zeitraum  wurden  von
 der  Bundesnetzagentur  bundesweit  mehr  als  40  000  Be-
 schwerden über derartige Anrufe registriert.

 Ohne  vorherige  ausdrückliche  Einwilligung  des  Angerufe-
 nen  ist  der  Einsatz  dieser  Techniken  unzulässig  (§  7  Absatz  2
 Nummer  3  UWG).  Zwar  ist  die  Bundesnetzagentur  nach
 §  67  des  Telekommunikationsgesetzes  (TKG)  dazu  befugt,
 im  Fall  der  Zuwiderhandlung  Rufnummern  abzuschalten
 und  Rechnungslegungs-  und  Inkassoverbote  zu  verhängen.
 Diese  Sanktionen  reichen  aber  ersichtlich  zur  Abschreckung
 nicht  aus,  wie  die  unverändert  hohe  Zahl  der  Beschwerden
 belegt.  Deshalb  sollen  unzulässige  „maschinelle“  Werbean-
 rufe  im  Sinne  des  §  7  Absatz  2  Nummer  3  UWG  ebenso  wie
 herkömmliche  Anrufe  nach  §  7  Absatz  2  Nummer  2  UWG
 mit Geldbuße bedroht werden.

 Zu Nummer 2 Buchstabe b  (§  20 Absatz 2 UWG)

 Angesichts  der  nach  wie  vor  hohen  Anzahl  von  Beschwer-
 defällen  zeigt  sich,  dass  von  dem  geltenden  Bußgeldrahmen
 keine  ausreichende  Abschreckungswirkung  ausgeht.  Inzwi-
 schen  sind  auch  die  Gerichte  dazu  übergegangen,  wesent-
 lich  höhere  Ordnungsgelder  zu  verhängen.  Es  erscheint  da-
 her  erforderlich,  den  Bußgeldrahmen  entsprechend  der

 Regelung  in  §  890  der  Zivilprozessordnung  (ZPO)  auf  einen
 Betrag von bis zu 250  000  Euro zu erhöhen.

 Zu Artikel 3  (Änderung des Rechtsdienstleis-
 tungsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Die  Einfügung  einer  neuen  Bestimmung  zu  Inkassodienst-
 leistungen  bei  Fernabsatzverträgen  macht  eine  Anpassung
 der Inhaltsübersicht erforderlich.

 Zu Nummer 2  (§  14 Nummer 3 Halbsatz 2 RDG)

 Um  die  Erfüllung  der  Informationspflichten  nach  §  15a
 RDG-E  sicherzustellen,  kann  die  zuständige  Behörde  einem
 Inkassounternehmen  gemäß  §  10  Absatz  3  RDG  geeignete
 Auflagen erteilen (etwa Dokumentationspflichten).

 Unbeschadet  dessen  bedarf  die  praktische  Durchsetzung  der
 in  §  15a  RDG- E  vorgesehenen  Informationspflichten  einer
 wirksamen  Sanktion.  Daher  eröffnet  §  14  Nummer  3  RDG
 der  zuständigen  Behörde  die  Möglichkeit,  bei  beharrlichen
 Verstößen  gegen  §  15a  RDG-E  die  Registrierung  des  betref-
 fenden  Inkassounternehmens  zu  widerrufen.  Die  Regelung
 stellt  zugleich  klar,  dass  der  beharrliche  Verstoß  gegen
 §  15a  RDG-E  einen  Regelfall  dauerhaft  unqualifizierter
 Rechtsdienstleistung  im  Sinne  von  §  1  Absatz  1,  §  14  Num-
 mer 3 RDG darstellt.

 Zu Nummer 3  (§  15a – neu – RDG)

 §  15a  RDG-E  führt  Informationspflichten  des  Inkasso-
 dienstleisters gegenüber dem Schuldner ein.

 Zu Satz 1

 Nach  Satz  1  gelten  die  Informationspflichten,  wenn  der  Ver-
 braucher  der  geltend  gemachten  Forderung  widersprochen
 hat.  In  diesem  Fall  entspricht  es  bereits  der  Praxis  eines
 sorgfältig  und  redlich  handelnden  Inkassodienstleisters,  die
 vom  Schuldner  erhobenen  Einwendungen  zu  prüfen  und  in
 der  folgenden  Zahlungsaufforderung  auf  diese  einzugehen.
 Um  Umgehungsmöglichkeiten  durch  eine  Übertragung  des
 Inkassos  auf  mehrere  Inkassodienstleister,  die  auf  unter-
 schiedlichen  Eskalationsstufen  vorgehen,  zu  verhindern,  ist
 es  für  die  Informationspflicht  ausreichend,  wenn  der  Ver-
 braucher  einmal  der  geltend  gemachten  Forderung  wider-
 sprochen  hat.  Der  Widerspruch  muss  damit  nicht  zwingend
 gegenüber  dem  zur  Zahlung  auffordernden  Inkassodienst-
 leister  erklärt  worden  sein.  Die  Informationen  müssen,  wie
 Satz  3  klarstellt,  nicht  automatisch,  sondern  nur  dann  erteilt
 werden,  wenn  das  Inkasso  weiter  betrieben  wird  und  eine
 Zahlungsaufforderung an den Verbraucher ergeht.

 Zu Satz 2

 Die  in  Satz  1  eingeführten  und  in  Satz  2  näher  konkretisier-
 ten  Informationspflichten  sollen  sicherstellen,  dass  der
 Schuldner  die  notwendigen  Angaben  zu  wesentlichen  Um-
 ständen  des  Vertragsschlusses  erhält,  aus  denen  er  Schlüsse
 zur  Berechtigung  der  geltend  gemachten  Forderung  ziehen
 kann.  Zugleich  werden  die  Unternehmen  mittelbar  ver-
 pflichtet,  die  formalen  Anforderungen  an  einen  wirksamen
 Vertragsschluss  im  Fernabsatz,  insbesondere  das  Vorliegen
 einer  gegebenenfalls  notwendigen  Einwilligung  oder  Bestä-
 tigung  bei  telefonischen  Bestellungen  auf  Veranlassung  des
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Unternehmers,  vor  einer  Inkassobeauftragung  zu  prüfen.
 Die  in  Satz  2  geforderten  Angaben  stehen  damit  in  engem
 Zusammenhang  mit  den  durch  die  Bestätigungslösung  ein-
 geführten  Wirksamkeitsvoraussetzungen  für  telefonische
 Bestellungen.  Die  Inkassodienstleister  ihrerseits  müssen
 sicherstellen,  dass  sie  von  ihrem  Auftraggeber  die  notwen-
 digen  Informationen  erhalten,  um  diese  an  den  Schuldner
 weitergeben zu können.

 Die  Angaben  werden  de  lege  ferenda  zu  erweitern  sein,
 wenn  weitere  Anforderungen  zur  Wirksamkeit  von  Willens-
 erklärungen  im  Fernabsatz  wie  beispielsweise  durch  die  so-
 genannte  Button-Lösung  für  den  elektronischen  Geschäfts-
 verkehr geschaffen werden.

 Zu Satz 3

 Satz  3  stellt  klar,  dass  die  nach  Satz  2  erforderlichen  Infor-
 mationen  nur  gemeinsam  mit  der  Zahlungsaufforderung  zu
 erteilen  sind.  Wird  das  Inkasso  aufgrund  der  Einwendungen
 des  Verbrauchers  nicht  fortgesetzt,  ist  eine  Information  ent-
 behrlich.

 Zu Artikel 4  (Änderung der Bundesrechtsanwalts-
 ordnung, §  43d – neu)

 Mit  der  Änderung  wird  sichergestellt,  dass  auch  Rechtsan-
 wälte  bei  Inkassodienstleistungen  im  Zusammenhang  mit
 Fernabsatzverträgen  den  Schuldner  über  die  wesentlichen
 Umstände  des  Vertragsschlusses  informieren  und  sich  inso-
 weit  rechtzeitig  bei  ihrem  Auftraggeber  erkundigen  müssen.
 Für  die  entsprechende  Anwendung  der  Anforderungen  des
 §  15a  RDG-E  auf  Rechtsanwälte  besteht  deswegen  Bedarf,
 weil  auch  einzelne  Rechtsanwälte  in  großem  Umfang  das
 Inkasso  für  unseriöse  Anbieter  betreiben  und  damit  zur
 Schädigung  einer  Vielzahl  von  Verbrauchern  beitragen.  Die
 berufsrechtlichen  Sorgfaltspflichten  werden  in  diesem  Be-
 reich,  der  ein  erhöhtes  Missbrauchspotenzial  aufweist,  unter
 Berücksichtigung  der  besonderen  Stellung  des  Rechtsan-
 walts  als  Organ  der  Rechtspflege  im  Rahmen  des  Erforder-
 lichen  konkretisiert,  ohne  in  die  grundgesetzlich  geschützte
 Berufsfreiheit unzulässig einzugreifen.

 Zu Artikel 5  (Inkrafttreten)

 Artikel 5 regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2
 Stellungnahme der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  dem  Gesetzentwurf  des
 Bundesrates wie folgt Stellung:

 Die  Bundesregierung  nimmt  Belästigungen  von  Bürgerin-
 nen  und  Bürgern  durch  nicht  zulässige  Werbeanrufe  unse-
 riöser  Firmen  ernst.  Sie  unterstützt  das  mit  dem  Gesetzent-
 wurf  verfolgte  Anliegen  der  Unterbindung  solcher  Rechts-
 verstöße.  Neben  einer  wirksameren  Strafverfolgung,  für
 welche  die  Bundesländer  selbst  zuständig  sind,  können  dazu
 auch  weitere  gesetzgeberische  Maßnahmen  des  Bundes  bei-
 tragen.  Der  Bundesrat  kennt  die  in  einem  Bericht  vom
 31.  Januar  2011  zusammengefassten  Ergebnisse  einer  vom
 Bundesministerium  der  Justiz  veranlassten  Umfrage  zur
 Evaluierung  des  am  4.  August  2009  in  Kraft  getretenen  Ge-
 setzes  zur  Bekämpfung  unerlaubter  Telefonwerbung  und
 zur  Verbesserung  des  Verbraucherschutzes  bei  besonderen
 Vertriebsformen.  Den  auch  auf  die  Ergebnisse  dieser  Um-
 frage  gestützten  Schlussfolgerungen  des  Bundesrates  zum
 gesetzgeberischen  Handlungsbedarf  kann  sich  die  Bundes-
 regierung  teilweise  anschließen.  Ihr  ist  aber  zugleich  auch
 wichtig,  dass  für  tatsächlich  festgestellte  Probleme  passge-
 naue  Lösungen  entwickelt  werden,  damit  der  Regelungs-
 und  Vollzugsaufwand  für  alle  Marktbeteiligten  in  einem  an-
 gemessenen  Verhältnis  zur  rechtspolitischen  Zielsetzung
 steht.  Daraus  ergibt  sich  für  die  Bundesregierung  in  Bezug
 auf  den  zu  beurteilenden  Gesetzentwurf  eine  differenzierte
 Sichtweise.

 Zu den Regelungen ist im Einzelnen anzumerken:

 Zu Artikel  1  (Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
 buchs)

 Der  Bundesrat  schlägt  vor,  in  das  BGB  für  telefonisch  ge-
 schlossene  Verträge  eine  Regelung  einzuführen,  die  in  der
 öffentlichen  Diskussion  als  „Bestätigungslösung“  bezeich-
 net  wird.  Eine  auf  einen  Vertragsschluss  gerichtete  fern-
 mündliche  Willenserklärung  des  Verbrauchers  soll  grund-
 sätzlich  nur  wirksam  werden,  wenn  sie  der  Verbraucher  bin-
 nen  zwei  Wochen  in  Textform  bestätigt.  Dieser  Grundsatz
 soll  jedoch  dann  nicht  gelten,  wenn  das  Telefongespräch
 nicht  von  dem  Unternehmer  zu  Werbezwecken  veranlasst
 worden  ist  oder  der  Verbraucher  in  einen  Telefonanruf  des
 Unternehmers wirksam eingewilligt hat.

 Die  Bundesregierung  prüft  derzeit,  welche  Maßnahmen
 über  die  bestehende  Rechtslage  hinaus  gegen  das  Unter-
 schieben  von  Verträgen  am  Telefon  ergriffen  werden  kön-
 nen.  Im  Rahmen  dieser  Prüfung  sind  neben  den  Ergebnissen
 der  Evaluation  des  im  August  2009  in  Kraft  getretenen  Ge-
 setzes  auch  die  Regelungen  der  künftigen  Richtlinie  über
 Rechte  der  Verbraucher  und  deren  Auswirkungen  auf  das
 deutsche Verbraucherschutzniveau zu berücksichtigen.

 Die  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  Regelung  des  §  312b1
 Absatz  1  BGB-Entwurf  erscheint  allerdings  in  der  Praxis
 schwer  handhabbar.  Hat  der  Unternehmer  den  Anruf  nicht
 oder  nicht  zu  Werbezwecken  veranlasst  oder  liegt  eine  wirk-
 same  Einwilligung  des  Verbrauchers  in  den  Telefonanruf

 vor,  ist  eine  telefonisch  abgegebene  Willenserklärung  des
 Verbrauchers  auch  ohne  Bestätigung  in  Textform  wirksam.
 Die  Frage,  ob  eine  wirksame  Einwilligung  des  Verbrauchers
 im  Zeitpunkt  des  Anrufs  vorliegt,  dürfte  weder  für  den  Un-
 ternehmer  noch  für  den  Verbraucher  immer  einfach  zu  be-
 antworten  sein.  Dies  gilt  zum  Beispiel  in  den  Fällen,  in  de-
 nen  eine  zunächst  wirksame  Einwilligung  des  Verbrauchers
 in  Telefonwerbung  nach  Verstreichen  einer  längeren  Zeit-
 spanne  nicht  mehr  wirksam  ist  oder  in  denen  der  konkrete
 Werbeanruf  von  einer  tatsächlich  abgegebenen  Einwilli-
 gung inhaltlich nicht mehr erfasst wird.

 Zu Artikel  2  (Änderung des Gesetzes gegen den
 unlauteren Wettbewerb)

 Zu Nummer  1  (§  7 Absatz  2 Nummer  2 UWG-Entwurf)

 Vor  dem  Hintergrund,  dass  eine  wirksame  Einwilligung
 durch  vorformulierte  Erklärungen  derzeit  ausgeschlossen
 ist,  wird  die  Bundesregierung  ernsthaft  prüfen,  ob  und  gege-
 benenfalls  wie  sich  ein  Textformerfordernis  einführen  lässt,
 ohne  dass  eine  wirksame  Einwilligung  praktisch  ausge-
 schlossen wird.

 Zu Nummer  2 Buchstabe  a  (§  20 Absatz  1 UWG-Ent-
 wurf)

 Die  Bundesregierung  stimmt  mit  dem  Bundesrat  darin  über-
 ein,  dass  es  vor  dem  Hintergrund  der  in  dem  Umfragebe-
 richt  des  Bundesministeriums  der  Justiz  getroffenen  Fest-
 stellungen  sinnvoll  sein  kann,  den  Bußgeldtatbestand  auf
 Anrufe  zu  erstrecken,  die  ohne  vorherige  ausdrückliche  Ein-
 willigung  des  Angerufenen  unter  Verwendung  automati-
 scher  Anrufmaschinen  erfolgen.  Die  Bundesregierung  ver-
 mag  sich  allerdings  dem  Vorschlag  des  Bundesrates,  zu  die-
 sem  Zweck  in  §  20  Absatz  1  des  Gesetzes  gegen  den  unlau-
 teren  Wettbewerb  (UWG)  nach  den  Wörtern  „Absatz  2
 Nummer  2“  nur  die  Angabe  „oder  3“  einzufügen,  nicht  an-
 zuschließen.  Denn  §  7  Absatz  2  Nummer  3  UWG  umfasst
 neben  automatischen  Anrufmaschinen  auch  andere  für  den
 Fernabsatz  geeignete  Mittel  der  kommerziellen  Kommuni-
 kation  wie  die  Verwendung  von  Faxgeräten  und  elektroni-
 scher  Post,  die  nicht  Gegenstand  der  vom  Bundesministe-
 rium  der  Justiz  veranlassten  Umfrage  sind.  Entsprechend
 dem  Anlass  und  Ziel  der  gesetzgeberischen  Maßnahmen
 sollten  diese  derzeit  auf  Anrufe  bei  Verbrauchern  unter  Ver-
 wendung  automatischer  Anrufmaschinen  beschränkt  blei-
 ben,  d.  h.  in  §  20  Absatz  1  UWG  sollte  nur  eine  entspre-
 chende  Teilbewehrung  vorgesehen  werden.  Eine  derartige
 Teilbewehrung  wird  zwar  im  weiteren  vorgeschlagenen
 Text  der  Bußgeldvorschrift  durch  die  Wörter  „oder  unter
 Verwendung  einer  automatischen  Anrufmaschine“  zum
 Ausdruck  gebracht.  Wegen  der  unterschiedlichen  sprach-
 lichen  Fassungen  der  Nummern  2  und  3  des  bußgeldbe-
 wehrten  §  7  Absatz  2  UWG  ist  es  aus  Gründen  der  Be-
 stimmtheit  dennoch  zu  bevorzugen,  die  gewünschte  Beweh-
 rung  des  §  7  Absatz  2  Nummer  3  UWG  dadurch  zum  Aus-
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druck  zu  bringen,  dass  die  Bußgeldvorschrift  in  ihrem
 Tatbestand  neu  gefasst  und  in  zwei  Nummern  aufgeteilt
 wird.

 Zu Nummer  2 Buchstabe  b  (§  20 Absatz  2 UWG-Ent-
 wurf)

 Die  Bundesregierung  steht  dem  Vorschlag  des  Bundesrates,
 in  §  20  Absatz  2  UWG  das  Wort  „fünfzigtausend“  durch  das
 Wort  „zweihundertfünfzigtausend“  zu  ersetzen,  im  Ergebnis
 aufgeschlossen  gegenüber.  Sie  hält  es  allerdings  nicht  für  ge-
 boten,  den  Bußgeldrahmen  an  den  Höchstbetrag  des  zur  Er-
 zwingung  bestimmter  Verhaltensweisen  im  Vollstreckungs-
 verfahren  nach  §  890  ZPO  zu  verhängenden  Ordnungsgeldes
 anzupassen.  Beide  Regelungen  dienen  unterschiedlichen
 Zwecken  in  unterschiedlichen  Verfahren.  Der  Bundesregie-
 rung  ist  ferner  bewusst,  dass  sich  Bußgeldnormen  harmo-
 nisch  in  das  Gesamtgefüge  der  Bußgelddrohungen  des
 Nebenstrafrechts  einfügen  müssen.  Sie  hatte  es  deshalb  in  ih-
 rer  Gegenäußerung  zur  Stellungnahme  des  Bundesrates  zum
 früheren  Regierungsentwurf  eines  Gesetzes  zur  Bekämpfung
 unerlaubter  Telefonwerbung  und  zur  Verbesserung  des  Ver-
 braucherschutzes  bei  besonderen  Vertriebsformen  abgelehnt,
 in  §  20  Absatz  2  UWG  für  die  dort  angedrohte  Geldbuße
 einen  Höchstbetrag  von  250  000  Euro  vorzusehen  (vgl.  Bun-
 destagsdrucksache  16/10734,  S.  24  zu  Nummer  6).  Dem  lag
 u.  a.  die  Vorstellung  zu  Grunde,  bei  Anrufkampagnen  könne
 gegen  den  Auftrag-  oder  Weisungsgeber  wegen  jedes  einzel-
 nen  Anrufs  eine  gesonderte  Geldbuße  verhängt  werden.  In
 der  praktischen  Anwendung  der  Bußgeldvorschrift  durch  die
 als  Bußgeldbehörde  zuständige  Bundesnetzagentur  für  Elek-
 trizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post  und  Eisenbahnen
 (Bundesnetzagentur)  hat  sich  jedoch  gezeigt,  dass  diese
 Sichtweise  in  der  Rechtsprechung  nicht  auf  ungeteilte  Zu-
 stimmung  stößt.  Vielmehr  wurde  die  Erteilung  des  Auftrags
 oder  der  Weisung  bei  der  gerichtlichen  Überprüfung  einzel-
 ner  Bußgeldbescheide  der  Bundesnetzagentur  ungeachtet  der
 Vielzahl  der  Einzelanrufe  nur  als  eine  dem  Täter  als  Ord-
 nungswidrigkeit  vorwerfbare  Handlung  gewertet,  so  dass  ge-
 gen  ihn  auch  nur  eine  Geldbuße  verhängt  werden  konnte  (§  1
 Absatz  1,  §  19  Absatz  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrig-
 keiten  –  OWiG).  Vor  diesem  Hintergrund  wird  die  Bundesre-
 gierung  prüfen,  inwieweit  Nachbesserungen  im  Ordnungs-
 widrigkeitenrecht  möglich  sind,  um  der  ursprünglichen  In-
 tention  entsprechend  eine  Bußgeldbewehrung  pro  unerlaub-
 ten  Werbeanruf  und  nicht  pro  Auftrag  zu  gewährleisten.
 Alternativ  dürfte  eine  deutliche  Anhebung  des  Höchstbetrags
 der  einzelnen  Geldbuße  auf  bis  zu  300  000  Euro  vertretbar
 sein,  um  die  mit  der  Bußgeldregelung  beabsichtigte  Wirkung
 zu  erzielen.  Der  Betrag  von  300  000  Euro  berücksichtigt
 hierbei,  dass  die  Bußgeldrahmen  bestimmten  Stufen  folgen
 und  –  wie  die  Strafdrohungen  –  grundsätzlich  nach  der  Rei-
 hung  „1,  2,  3,  5,  10“  gestaffelt  sind.  Für  die  hier  in  Frage  kom-
 mende  Bußgelddrohung  stehen  damit  die  Beträge  von
 200  000  Euro  oder  300  000  Euro  zur  Verfügung,  nicht  aber
 ein  Betrag  von  250  000  Euro.

 Zu Artikel  3  (Änderung des Rechtsdienstleis-
 tungsgesetzes)

 Die  Bundesregierung  vermag  sich  dem  Vorschlag  des  Bun-
 desrates,  durch  Einfügung  eines  neuen  §  15a  in  das  RDG
 eine  nach  §  14  Nummer  3  Halbsatz  2  RDG-Entwurf  sank-

 tionierte  Pflicht  zur  Unterrichtung  des  Verbrauchers  bei  der
 Einziehung  von  Forderungen  aus  Fernabsatzverträgen  zu
 schaffen, nicht anzuschließen.

 Die  Einführung  einer  solchen  berufsrechtlichen  Pflicht
 knüpft  unmittelbar  an  die  sogenannte  Bestätigungslösung
 (§  312b1  BGB-Entwurf)  an,  zu  der  die  Bundesregierung  wie
 vorstehend  dargestellt  Stellung  nimmt  (vgl.  die  Stellung-
 nahme zu Artikel  1).

 Unabhängig  davon  hält  die  Bundesregierung  die  Einführung
 segmentieller  Berufspflichten  für  gewerbliche  Inkassounter-
 nehmen  nicht  für  angezeigt.  Zunächst  ist  nicht  ersichtlich,
 aus  welchem  Grund  besondere  Hinweis-  und  Belehrungs-
 pflichten  bei  Zahlungsaufforderungen  nur  für  Inkassounter-
 nehmen  und  Rechtsanwälte  als  Berufspflicht,  nicht  aber  für
 den  Gläubiger,  der  das  Inkasso  selbst  durchführt,  zur  Gel-
 tung  gelangen  sollten.  Darüber  hinaus  bedarf  es  einer  ge-
 sonderten  Berufspflicht  nicht,  weil  bereits  das  geltende
 Recht  den  Widerruf  der  Registrierung  bei  dauerhaft  unqua-
 lifizierten  Inkassodienstleistungen  ermöglicht.  Hierunter
 fällt  auch  die  Geltendmachung  von  Forderungen,  deren
 Nichtbestehen  das  Inkassounternehmen  kennt  oder  –  insbe-
 sondere  in  den  Fällen  des  Masseninkassos  –  kennen  muss.
 Die  Schaffung  präventiver,  nicht  im  materiellen  Recht  ange-
 legter  Informationspflichten  gegenüber  Dritten  wäre  dem-
 gegenüber  für  Inkassounternehmen  systemfremd.  Sie  han-
 deln  als  Rechtsdienstleister,  vergleichbar  einem  Rechtsan-
 walt,  ausschließlich  im  Auftrag  ihres  Auftraggebers  und
 sind  vertraglich  allein  zur  Wahrnehmung  seiner  Interessen
 verpflichtet.  Es  kann  daher  nicht  die  berufliche  Aufgabe  ei-
 nes  Inkassounternehmens  sein,  den  Gegner  auf  mögliche
 Einwendungen  gegen  die  geltend  gemachte  Forderung  hin-
 zuweisen,  zumal  eine  solche  Pflicht  mit  dem  Grundsatz  der
 Privatautonomie  im  Zivilrecht  nicht  in  Einklang  stünde.
 Aus  diesem  Grund  besteht  selbst  im  zivilgerichtlichen  Ver-
 fahren  keine  Pflicht  der  Klagepartei,  anspruchsvernichtende
 oder  -hemmende  Einwendungen  vorzutragen  oder  die  Ge-
 genpartei  auf  solche  möglichen  Einwendungen  (etwa  auf
 den  Widerruf  der  Vertragserklärung,  vgl.  §  15a  Satz  2
 Nummer  5 RDG-Entwurf) hinzuweisen.

 Schließlich  könnten  die  vom  Bundesrat  vorgeschlagenen  In-
 formationspflichten,  die  für  alle  Inkassounternehmen  einen
 erheblichen  zusätzlichen  Prüfungs-  und  Dokumentations-
 aufwand  begründen,  dazu  führen,  dass  die  Unternehmen
 den  gesteigerten  Verwaltungsauf-wand  im  Wege  erhöhter
 Inkassokosten  an  ihre  Auftraggeber  und  damit  letztlich  an
 die Schuldner weitergeben.

 Zu Artikel  4  (Änderung der Bundesrechtsanwalts-
 ordnung)

 Die  Bundesregierung  vermag  sich  dem  Vorschlag  des  Bun-
 desrates,  durch  Einfügung  eines  neuen  §  43d  in  die  BRAO
 eine  berufsrechtliche  Vorschrift  über  Pflichten  des  Rechts-
 anwalts  bei  Inkassodienstleistungen  zu  schaffen,  aus  den  in
 der  Stellungnahme  zu  Artikel  3  genannten  Gründen  nicht
 anzuschließen.

 Hinzu  kommt,  dass  Rechtsanwälte  nach  §  3  BRAO  die  be-
 rufenen  Vertreter  ihrer  Mandanten  und  allein  deren  Interes-
 sen  verpflichtet  sind.  Es  wäre  mit  der  Funktion  des  Rechts-
 anwalts  als  Parteivertreter  nicht  zu  vereinbaren,  ihm  eine
 Berufspflicht  aufzuerlegen,  die  allein  der  Unterrichtung  und
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Aufklärung  der  Gegenpartei  dient  und  ihn  bei  der  Vertre-
 tung  der  Interessen  seines  Mandanten  Einschränkungen  un-
 terwirft,  die  geeignet  sein  können,  das  besondere  gesetzlich
 geschützte  Vertrauensverhältnis  zwischen  Rechtsanwalt  und
 Mandant zu beeinträchtigen.





Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


